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Einreichung der Planentwürfe zur Verteidigung und Übergabe der Plan- 
informationen von den VVB und gleichgestellten Organen, Wirtschafts
räten der Bezirke, den Ministerien direkt unterstellten volkseigenen Kom
binaten,*** Außenhandelsbetrieben an die übergeordneten Ministerien 
(sowie der Informationen für die perspektivische Preisplanung, die zu
gleich dem Amt für Preise zu übergeben sind)
sowie Übergabe der abgestimmlen und bilanzierten Kaderanforderungen 
durch die Bilanzorgane an das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen

Einreichung der Planentwürfe von den Räten der Bezirke \

— an den Ministerrat

— an die Staatliche Plankommission und das Ministerium der Finanzen

— sowie Auszüge daraus an:
Ministerium für Bauwesen
Ministerium für Bezirksgeleitcle Industrie und Lebensmittelindustrie
Ministerium für Verkehrswesen
Ministerium für Handel und Versorgung
Ministerium für Volksbildung
Ministerium für Kultur
Ministerium für Gesundheitswesen
Staatliches Komitee für Körperkultur und Sport

Durchführung der Planverteidigungen, Fertigstellung der Planentwürfe 
und der Vorschläge für mehrjährige staatliche Planauflagen für volks
wirtschaftlich strukturbestimmende Aufgaben und für staatliche Plan
kennziffern der Objektplanung durch die zentralen Staatsorgane in Fort
führung der Zusammenarbeit mit den unterstellten VVB und volkseige
nen Kombinaten und anderen zentralen sowie örtlichen Staatsorganen 
insbesondere zur vorrangigen Sicherung der volkswirtschaftlich struk
turbestimmenden Aufgaben und einer hohen Effektivität des Reproduk
tionsprozesses in den Bereichen der Volkswirtschaft

Einreichung der Planentwürfe und Übergabe der Planinformalionen der 
zentralen Staatsorgane an die Staatliche Plankommission und das Mini
sterium der Finanzen
(das Ministerium für Außenwirtschaft übergibt den Planentwurf und die 
Planinformationen bis 6. November 1970)

Erarbeitung des zentralen Entwurfs des Perspektivplanes durch die 
Staatliche Plankommission in Zusammenarbeit mit den zentralen Staats
organen und Räten der Bezii ke auf der Grundlage der Direktive des 
Ministerrates, der staatlichen Aufgaben und Zielstellungen der struktur- 
konkreten Planung und Objektplanung, der Planentwürfe der Minister, 
der Ergebnisse eigener volkswirtschaftlicher Modellrechnungen sowie 
Gesamtbilanzen und Gewährleistung, daß der zentrale Entwurf des Per-, 
spektivplanes die entscheidenden Aufgaben für die weitere Entwicklung 
des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus zum Inhalt hat

Übergabe der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Preisänderungen 
(aus der 2a-Rechnung) an die Staatliche Plankommission und das Mini
sterium der Finanzen durch das Amt für Preise

Übergabe der Ergebnisse aus der rechen technischen - Aufbereitung der 
ÖP durch die Staatliche Plankommission an:
— Ministerium für Wissenschaft und Technik
— Ministerium für Materialwirtschaft
— Ministerium für Außenwirtschaft
— Amt für Preise
— Staatsbank
— Geschäftsbanken (Zentrale)

Vorlage des zentralen Entwurfs des Perspektivplanes zur Entwicklung 
der Volkswirtschaft im Zeitraum 1971—1975 im Ministerrat
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